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zelleitung nach kollektiver Beratung grundsätzlicher 
Fragen. Im übrigen wird die Arbeitsweise durch die 
vom Direktor zu erlassende Arbeitsordnung geregelt.

§9

Das Zentralinstitut gliedert sich in Abteilungen, Ar
beitsgruppen und Fachgebiete. Für den Aufbau des 
Zentralinstituts sind der Struktur- und Stellenplan und 
die Funktionspläne verbindlich.

§ 10

(1) Zur Beratung von Grundsatzfragen der Entwick
lung des Informations- und Dokumentationswesens in 
der Deutschen Demokratischen Republik wird als be
ratendes Gremium für den Direktor ein Beirat gebildet.

(2) Zur Lösung spezieller Fachaufgaben werden durch 
das Zentralinstitut Fachkommissionen gebildet.

(3) Die Berufung und Abberufung der Mitglieder des 
Beirates und der Mitarbeiter in den Fachkommissionen 
erfolgen durch den Direktor des Zentralinstituts. So
weit die zu berufenden Mitglieder nicht Mitarbeiter 
des Zentralinstituts sind, ist die Zustimmung des Lei
ters der zuständigen Institution einzuholen.

§11

(1) Im Rechtsverkehr wird das Zentralinstitut durch 
den Direktor und in seiner Abwesenheit durch den 
Stellvertreter vertreten.

(2) Im Rahmen der ihnen erteilten Vollmachten 
können auch andere Mitarbeiter des Zentralinstituts 
das Institut rechtswirksam vertreten. Die Vollmachten 
erteilt der Direktor schriftlich.

(3) Verfügungen über Zahlungsmittel oder der Ab
schluß von Verträgen, welche Verbindlichkeiten für 
den Haushalt des Zentralinstituts begründen, bedürfen 
der Mitzeichnung des Haushaltsbearbeiters oder seines 
Vertreters.

§ 12

(1) Zur Veröffentlichung von wissenschaftlichen Ar
beiten, zur Verbreitung verallgemeinerungswürdiger 
Erfahrungen in der Arbeit der Informations- und 
Dokumentationsstellen sowie zur Anleitung der Infor
mations- und Dokumentationstätigkeit gibt das Zentral
institut folgende Publikationen heraus:

a) eine Fachzeitschrift auf dem Gebiet des Informa
tions- und Dokumentationswesens,

b) eine Broschürenreihe zu Fragen der Information 
und Dokumentation,

c) Mitteilungen und Informationen für die Informa
tions- und Dokumentationseinrichtungen.

(2) Das Zentralinstitut ist berechtigt, weitere Ver
öffentlichungen auf seinem Fachgebiet herauszugeben.

(3) Jede Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen des 
Zentralinstituts hat unter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen zu erfolgen und bedarf der Genehmi
gung des Direktors.

§ 13

Über vertrauliche Vorgänge haben alle Mitarbeiter 
Verschwiegenheit zu wahren. Die Schweigepflicht be
steht auch nach Lösung des Arbeitsrechtsverhältnisses 
mit dem Zentralinstitut.

Anordnung
über das Zentralinstitut für Formgestaltung.

Vom 14. Oktober 1963

Im Einvernehmen mit den Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission und des Volkswirtschaftsrates sowie 
dem Minister der Finanzen wird folgendes angeord
net:

§ 1
Rechtliche Stellung und Sitz

(1) Das Institut für angewandte Kunst wird in das 
Zentralinstitut für Formgestaltung umgebildet.

(2) Das Zentralinstitut für Formgestaltung — im fol
genden Zentralinstitut genannt — ist auf dem Gebiet der 
Formgestaltung das künstlerisch-wissenschaftliche Zen
trum.

(3) Das Zentralinstitut ist juristische Person und dem 
Ministerium für Kultur unterstellt. Sein Sitz ist Berlin.

§ 2 
Aufgaben

(1) Die Aufgaben des Zentralinstituts ergeben sich aus 
den Beschlüssen der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, den gesetzlichen Bestimmungen, den Wei
sungen und Richtlinien des Ministers für Kultur, den 
Beschlüssen des Rates für Industrieform beim Ministe
rium für Kultur und aus den Arbeitsvereinbarungen 
über die Zusammenarbeit des Zentralinstituts mit Or
ganen des Staates und den Wirtschaftsorganen.

(2) Die Hauptaufgabe des Zentralinstituts besteht in 
der Lenkung, Koordinierung und Durchsetzung der 
Industrieformgestaltung. Im einzelnen werden die Auf
gaben in den Arbeite- und Maßnahmeplänen des Zen- 
tralinstituts niedergelegt, die der Bestätigung des Mini
steriums für Kultur bedürfen. Das Zentralinstitut ist 
für den gesamten Wirkungsbereich des Rates für Indu
strieform dessen durchführendes Organ und zugleich 
dessen Sekretariat.

(3) Weitere Aufgaben können dem Zentralinstitut 
durch den Minister für Kultur übertragen werden.

§ 3 
Leitung

(1) Das Zentralinstitut wird durch den Direktor nah 
dem Prinzip der Einzelleitung und persönlichen Verant
wortung geleitet. Er stützt sich bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben auf die kollektive Beratung mit den Mitarbeir- 
tern und arbeitet eng mit den gesellschaftlichen Orga
nisationen zusammen.

(2) Der Direktor handelt im Namen des Zentralinsti
tuts auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Be
stimmungen. Er ist bei seinen Entscheidungen an den 
für das Zentralinstitut geltenden Plan und an die Wei
sungen des Ministers für Kultur sowie an die durch den 
Minister für Kultur bestätigten Beschlüsse des Rates 
für Industrieform gebunden. Der Direktor ist für die 
gesamte Tätigkeit des Zentralinstituts dem Minister für 
Kultur gegenüber verantwortlich und rechenschafts
pflichtig.


